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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1992

Norm

MRG §10 Abs3 Z1

Rechtssatz

§ 10 Abs 3 Z 1 MRG regelt den Ersatz der Herstellung ua von Beheizungsanlagen im weitesten Sinn; hiezu gehören alle

Zuarbeiten und alle Nacharbeiten. Dazu zählt auch eine außerhalb der Wohnung errichtete neue Gassteigleitung,

wenn sie zur Errichtung der Heizung notwendig war.
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